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***

— Antragsteller —

gegen

Piratenpartei Deutschland

Landesverband Bayern

Schopenhauerstr. 71

80807 München

Vertreten durch ***

— Antragsgegner —

wegen

Einspruch gegen eine Ordnungsmaßnahme

hat das BSG mit den Richtern Michael Ebner, Klaus Sommerfeld, Mario Longobardi, Markus Kompa und Harald Kibbat in der Sitzung vom 19. Novem-

ber 2015 sowie im Umlauf beschlossen:

Die Beschwerde vom 6.11.2015 gegen den Beschluss des LSG Bayern LSG-BY H 3/15 U vom 05.11.2015 wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Im Verfahren gegen eine Ordnungmaßnahme hat der Antragsteller am 11.10.2015 einen Antrag auf einstweilige Anordnung gestellt. In diesem An-

trag begehrt er, ein Ordnungsmaßnahme bis zum Abschluß des Rechtswegs auszusetzen. Das LSG Bayern hat am 05.11.2015 diesen Antrag zurückge-

wiesen (AZ: LSG-BY H 3/15 U).

Gegen diese Zurückweisung wendet sich der Antragsteller mit seiner Beschwerde. Ein konkreter Antrag ist diesem Schriftsatz nicht zu entnehmen, es

kann jedoch vermutet werden, dass der Beschwerdeführer die Aufhebung dieses Beschlusses begehrt.

Ansonsten wird auf die Verfahrensakte verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet.

Der Antragsteller hat nichts von Substanz vorgetragen, aus dem sich eine Eilbedürftigkeit entnehmen lies.

Ein Eilbedürfnis ist auch nicht zu erkennen, da Ordnungsmaßnahmen erst dann in Kraft treten, wenn der innerparteiliche Instanzenweg ausgeschöpft

ist. (Vgl. BSG 2011-09-05-2 „Die Wirksamkeit von Ordnungsmaßnahmen beginnt grundsätzlich erst, ausgenommen die Fälle nach §6 Abs. 3 Satz 5

Bundessatzung, dann, wenn der innerparteiliche Rechtsweg durch Urteil erschöpft ist, d.h. keine Berufungsmöglichkeit mehr besteht, oder der

Rechtsweg nach §8 Abs 4 Satz 1 Schiedsgerichtsordnung verschlossen ist.“)

Dies ist hier erkennbar nicht der Fall, da der Einspruch gegen die Ordnungsmaßnahme noch beim LSG Bayern rechtshängig ist. Es sind auch keine

Gründe vorgetragen oder anderweitig erkennbar, warum hier von diesem Grundsatz abzuweichen sei.
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Von daher ist eine Verletzung der Rechte des Antragstellers nicht erkennbar und es fehlt schon das Rechtsschutzbedürfnis.

Rechtsbehelfsbelehrung nach § 9 Abs. 6 Satz 2 SGO: Gegen Beschlüsse des Bundesschiedsgerichts ist parteiintern kein Rechtsweg gegeben. Ggf. kön-

nen die ordentlichen Gerichte angerufen werden.
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 für diesen Beitrag.
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